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Verwaltungsverfahren 
und     -Participation
Widerspruch oder Zukunftsmodell?



I.    -- Participation 

Informations- und 
Kommunikations-

technologien

2

- ein  globales Phänomen



Facebook-Revolution
im arabischen Raum

Tunesien, 
Ägypten Syrien, 

Jordanien

Bürgerkrieg
, Lybien

E-Participation 
in der Politik!



II.    -Participation im Recht?

Crowdsourcing :
Auslagerung auf Masse von 
Freizeitarbeitern im Internet

Althing (isl. Alþingi ) 
= ältestes noch 
aktives Parlament
der Welt - seit 930!

Althing (isl. Alþingi ) 
= ältestes noch 
aktives Parlament
der Welt - seit 930!

1. Internet-
Verfassung
1. Internet-
Verfassung



Website des 
isländischen 

Verfassungsrates







Verordnung (EU)  2011/211 des EP und des Rates v. 16.2.2011 
über die Bürgerinitiative

Verordnung (EU)  2011/211 des EP und des Rates v. 16.2.2011 
über die Bürgerinitiative

Mind.1 Million Unterzeichner aus
1/4 Mitgliedstaaten 

Mind.1 Million Unterzeichner aus
1/4 Mitgliedstaaten 

Mindestzahl pro Mitgliedstaat, 
Österreich 12.750

Mindestzahl pro Mitgliedstaat, 
Österreich 12.750

Europäische 
Bürgerinitiative
Europäische 

Bürgerinitiative

Vorlage an
Kommission
Vorlage an
Kommission

Online-Sammelsystem

•Schlussfolgerungen
•weiteres Vorgehen



III.       Participation im 
Verwaltungsverfahren 

Elektronisches Verwaltungsverfahren!Elektronisches Verwaltungsverfahren!

Nach Maßgabe technischer 
Voraussetzungen der Behörde





III.       Participation im 
Großverfahren 

Fazit: 
„ in Zukunft bessere 
Bürgerbeteiligung notwendig!“

Ministerpräsident Mappus



III.       Participation im 
Großverfahren 

Wenn an einer Verwaltungssache

voraussichtlich insgesamt mehr 
als 100 Personen
Personen beteiligt sind.

(vgl § 44a Abs 1 AVG)

Wenn an einer Verwaltungssache

voraussichtlich insgesamt mehr 
als 100 Personen
Personen beteiligt sind.

(vgl § 44a Abs 1 AVG)

Prognose der 
Behörde

Prognose der 
Behörde

Anwendbarkeit im 
Ermessen der Behörde!



Großverfahren-
Charakteristika 

rechts-
wirksam!

zB 
Häuser-
anschlag Bloße

Information!

zB 
Postwurf-
sendung



Großverfahren-
Charakteristika 



Großverfahren-
Charakteristika 



Großverfahren-Internet
de lege lata und de lege ferenda

rechts-
wirksam!

Seit 1.1.2011: „Die 
Kundmachung im 
Internet unter der 
Adresse der 
Behörde gilt als 
geeignet.“

§ 2a VerlautbarungsG: 
„unentgeltlich im 

Internet“

Bloße
Information!

Zentrale Ediktsdatei!



Großverfahren-Internet
de lege lata und de lege ferenda

Internet



Großverfahren-Internet
de lege lata und de lege ferenda

Live-Stream bzw
interaktiver Chat
denkbar

Verpflichtung im  AVG:
Kompetenzrechtliche Grenzen
(„Behördenorganisation“)



IV.       Participation in 
IPPC- u. UVP-Verfahren



IV.       Participation in 
IPPC- u. UVP-Verfahren

VfGH: 
strenge
Anforder
ungen

Potential für 
„elektronische 
Unterstützung“
durch Behörde



V. Mehr       Participation 
im „Normalverfahren“? 

Präklu-
sion!

Internet?



V. Mehr       Participation 
im „Normalverfahren“? 

42 Abs AVG:
„Eine Kundmachungsform ist geeignet , wenn 
sie sicherstellt, dass ein Beteiligter von der 
Anberaumung der Verhandlung voraussichtlich 
Kenntnis erlangt .“

42 Abs AVG:
„Eine Kundmachungsform ist geeignet , wenn 
sie sicherstellt, dass ein Beteiligter von der 
Anberaumung der Verhandlung voraussichtlich 
Kenntnis erlangt .“

VwGH 2008 Kundmachung im Internet nur geeignet, 
wenn Kreis der Beteiligten „vernetzt“ ist 
(28.2.2008, 2006/06/0204)

„Rückzieher“ des Gesetzgebers: 
Entwurf zum BudgetbegleitG 2011: 
sah gesetzliche Fiktion vor: „Internetkundmachung geeignet“

„Rückzieher“ des Gesetzgebers: 
Entwurf zum BudgetbegleitG 2011: 
sah gesetzliche Fiktion vor: „Internetkundmachung geeignet“



V. Mehr       Participation 
im „Normalverfahren“? 

„Internetkundmachung“
Gleichheitsgrundsatz: Sachlichkeitsgebot
„Internetkundmachung“
Gleichheitsgrundsatz: Sachlichkeitsgebot

? %



V. Mehr       Participation 
im „Normalverfahren“? 

Zentrale 
Ediktsdatei!
Zentrale 
Ediktsdatei!



V. Mehr       Participation 
im „Normalverfahren“? 

zB 
Habilitations-

verfahren 

zB 
Habilitations-

verfahren 

Vgl § 247a StPOVgl § 247a StPO

Mündlichkeitsgrundsatz
Art 6 EMRK
Mündlichkeitsgrundsatz
Art 6 EMRK



VI.       Participation 
Impulse und Grenzen

Steigende Bedeutung der
Öffentlichkeitsbeteiligung
Steigende Bedeutung der
Öffentlichkeitsbeteiligung

ÖffentlichtkeitsbeteiligungsRLÖffentlichtkeitsbeteiligungsRL

Mehr Elektronischer Datenverkehr
im Verwaltungsverfahren
Mehr Elektronischer Datenverkehr
im Verwaltungsverfahren

DienstleistungsRLDienstleistungsRL



VI.       Participation 
Impulse und Grenzen

Grundrecht auf Datenschutz
auch Datensicherheit!
Grundrecht auf Datenschutz
auch Datensicherheit!

„Kommunikationsgrundrechte“
(Meinungsfreiheit)
Art 10 EMRK, Art 13 StGG 

„Kommunikationsgrundrechte“
(Meinungsfreiheit)
Art 10 EMRK, Art 13 StGG 

Keine unbedingten Ansprüche 
gegenüber Staat!
Keine unbedingten Ansprüche 
gegenüber Staat!



VI.       Participation 
Impulse und Grenzen

Digital Divide!


